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SO Einzelhandel “An der B 8“



2. Änderung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung Begründung zum Plan vom 20.09.2017



STADT IPHOFEN (Landkreis Kitzingen)



Aufgestellt (2. Änderung)



plan&werk Büro für Städtebau und Architektur Schillerplatz 10 96047 Bamberg
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Salm&Stegen Wirtschafts- und Sozialgeographen Kellerstraße 6a 96117 Memmelsdorf



Aufgestellt (rechtskräftige Fassung 02/2011):



ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG Kühlenbergstraße 56 97078 W ürzburg Thomas Struchholz Planungsbüro für Landschaftsarchitektur Eremitenmühlstraße 9 97209 Veitshöchheim
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Vorbemerkung Die 2. Änderung des Bebauungsplan „An der B8“ berührt folgende Festsetzungen: . Art der baulichen Nutzung  Die Teilfläche des bisherigen Mischgebiets wird zu SO1 Einzelhandel mit max. 1.500m² Verkaufsfläche . Dachgestaltung  In Hinblick auf das Erscheiungsbild des Ortrandes werden die Festsetzungen zur Ausformung der Dächer geschärft.  Aufgrund des jetzigen Standes der Bautechnik Abbildung 1: Geltungs- und Änderungsbereich Bebbauungsplan B8 und des sensiblen Umgangs mit Natur- und Landschaft wird die Begrünung von Flachdächern festgesetzt. . Baugrenze  Im Sinne der besseren Nutzung der Teilfläche SO1 Einzelhandel wird die Baugrenze angepasst.  Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung wurde die redaktionelle Anpassung der Baugrenze an die Bauverbotszone vorgenommen. . Abstandsflächen  Die Festsetzung der östlichen Abstandsflächen und Baugrenzen wird in Hinblick auf die optimalen Nutzung der Grundstücke und zum Schutz der Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft angepasst. . Grünordnung  Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung wurde die Anregung des staatlichen Bauamtes aufgenommen. Die Festsetzung wurde ergänzt, die Zeichnung wurde mit den vorgesehen Planzeichen für bestehende Pflanzungen ergänzt. . Werbeanlagen  Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung wurde die Anregung des Landratsamts Kitzingen aufgenommen. Die Festsetzung wurde ergänzt.
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Zusätzlich wurden redaktionelle Änderungen in den Festsetzungen und der Begründung vorgenommen. Diese waren erforderlich um überkommene Formulierungen auf den aktuellen Stand der Technik anzupassen und sprachliche Unklarheiten zu beseitigen.
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Räumlicher Geltungsbereich Die Stadt Iphofen hat in ihrer Sitzung am 16. 03. 09 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan an der B 8 gefasst. Grund zur Aufstellung ist die Absicht, an der B 8 ein Sondergebiet für den Einzel handel auszuweisen, damit dem Einzelhandel die Möglichkeit geboten werden kann, die ortsnahe Versorgung der Bürger zu gewährleisten. Die innerorts vorhandenen Standorte sind zu beengt und lassen keine Erweiterungen o. ä. zu. Der Bebauungsplan an der B 8 ist mit der Bekanntmachung am 18.02.2011 in Kraft getreten. Die 1. Änderung des Bebauungsplans ist am 28.02.2014 in Kraft getreten. Damit wurden gewerbliche Spiel- und Vergnügungsstätten im ehemaligen Mischgebiet ausgeschlossen. Der Aufstellungsbeschluss für die 2. Änderung des Bebauungsplans wurde am 21.11.2016 gefasst. Die Bekanntmachung erfolgte am 02.12.2016. Der Geltungsbereich des zu ändernden Bebauungsplanes SO Einzelhandel liegt an der Bundesstraße B 8 und der Staatsstraße St 2240 (Bahnhofstraße). Im Norden grenzt das Plangebiet an die bestehende Bebauung (MI), von Norden nach Osten bzw. von Osten nach Süden schließt eine Sondergebietsfläche Einzelhandel und gewerblich genutzte Flächen an. Die Flächen sind bereits versiegelt und gewerblich genutzt. Der Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans ist ca. 2,6 ha; die zu ändernde Fläche ca. 0,8 ha. Die Änderung umfasst den Bereich zwischen Bundesstraße B8, Bahnhofstraße und bestehenden SO Einzelhandel . Der Umgriff des Plangebiets umfasst die Flurstücke Nr. 3787, 3788/1, 3787/4, 3788, 3786/1 sowie Teilflächen der Flurstücke Nr. 3778, 3772, und 3770/3 auf der Gemarkung Iphofen. Bei der zu ändernden Fläche handelt es sich um Fl.Nr. 3788/1. Die Straße (Fl.Nr 3770/3), der bestehende Feldweg (3787) und die öffentliche Grünfläche sind im Besitz der Stadt Iphofen. Die übrigen Flurnummern sind in privaten Eigentum.
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Ziele und Zwecke der Planung Das Grundzentrum Iphofen liegt im südöstlichen Bereich des Mittelzentrums Kitzingen, südlich des Verdichtungsraumes Würzburg, in ca. 11 km Entfernung zur Stadt Kitzingen. Die Anbindungen an die überregionalen Verkehrs- und Entwicklungsachsen, d. h. die Bundesautobahnen BAB 3 Nürnberg - Würzburg und BAB 7 Ulm - Kassel, sind jeweils ca. 15 km von Iphofen entfernt. Würzburg, der Regierungssitz und das wirtschaftlich-kulturelle Zentrum Unterfrankens, liegt ca. 30 km südöstlich von Iphofen und ist über die Bundesstraße B 8 (Nürnberg - Würzburg) gut erreichbar. Parallel zur B 8 verläuft die Bahnlinie Fulda - Würzburg, die über den Bahnhof in Iphofen für die Anwohner erreichbar ist. Der nächste ICE-Bahnhof liegt im ca. 30 km entfernten Würzburg. Mit der Änderung des Bebauungsplanes SO Einzelhandel „An der B8“ möchte die Stadt Iphofen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO schaffen. Gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO sind großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können, außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig. Aus diesem Grund soll die westliche Teilfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Sondergebiet (SO1) ausgewiesen werden. In der bis zum 28.02.2014 rechtskräftigen Fassung der 1. Änderung des Bebauungsplanes war die westliche Teilfläche des Geltungsbereiches als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO ausgewiesen. Einzelhandel ist in Mischgebieten nur unterhalb der Schwelle zur Großflächigkeit zulässig. Ansässig waren ein Lebensmitteldiscounter und ein Backshop. Seit der Betriebsaufgabe des Lebensmitteldiscounters im Jahr 2016 steht das ehemalige Ladenlokal größtenteils leer. Der Wegfall der Versorgungsfunktion an diesem Standort und die negative Wirkung der leer stehenden Einzelhandelsimmobilie auf das Ortsbild sind als städtebaulicher Missstand zu bewerten. Aufgrund der begrenzten Verkaufsfläche war es im Bestandsgebäude nicht möglich, eine von der Stadt Iphofen
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angestrebte Nachfolgenutzung durch einen Lebensmittelbetrieb zu realisieren. Im Allgemeinen kann man erst ab einer Betriebsgröße von rund 1.200 m² Verkaufsfläche von einer betriebswirtschaftlich rentablen Größe für einen Lebensmittelmarkt ausgehen. Diese Auffassung vertritt auch das im Jahr 2013 fortgeschriebene Landesentwicklungsprogramm Bayern. Eine Nachfolgenutzung für die westliche Teilfläche des Bebauungsplanes konnte in Form eines Lebensmittelvollsortimenters gefunden werden, aufgrund seiner Verkaufsflächengröße von 1.500 m² ist dieser nun jedoch sondergebietspflichtig. Das nicht mehr marktkonforme Bestandsgebäude soll abgerissen werden und ein moderner Ersatzbau errichtet werden. Mit der vorliegenden Planung möchte die Stadt Iphofen einen städtebaulichen Missstand in Form eines Leerstandes beseitigen und eine bereits versiegelte und durch Einzelhandel vorgeprägte Fläche einer adäquaten Nachfolgenutzung zuführen. Mit der Ansiedlung eines weiteren modernen Lebensmittelmarktes soll die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Iphofen und in ihrem Nahbereich nachhaltig gesichert werden. Die Ausweisung des Sondergebietes Einzelhandel dient der Steigerung der Attraktivität des Wohnstandortes Iphofen. In erster Linie sorgt die Ausweisung des SO Einzelhandel für die Möglichkeit, die Versorgung der Einwohner mit allen für den täglichen Bedarf notwendigen Gütern ortsnah zu gewährleisten, ohne die Attraktivität des denkmalgeschützten Ortskernes zu beeinträchtigen.
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Planungsrechtliche Voraussetzungen Planungsgrundlage ist die rechtswirksame 10. Änderung des Flächennutzungs planes aus den Jahren 2002 - 2014, wirksam seit dem 06.06.2014 Da sich der Stand der im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen nicht mit dem geplanten Vorhaben deckt, wird zeitgleich zum Bebauungsplan der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB angepasst . Die 2. Änderung des Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung von Flächen und erfüllt somit die Voraussetzungen eines Bebauungsplans gemäß § 13a BauGB und kann dementsprechend im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden. Dort wird von einer Umweltprüfung und einem Umweltbericht abgesehen. In den Bebauungsplan wird ein Grünordnungsplan integriert. Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen der Beteiligung über die Planung unterrichtet. Die frühzeitige öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 1 fand vom 14.07.2017 bis 16.08.2017 statt. Zeitgleich lief die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 statt. Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 fand vom 22.09.2017 bis 27.10.2017 statt. Zeitgleich lief die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 statt.



3.1



Landesplanerische Ziele Im Landesentwicklungsprogramm Bayern (2013) wird das Stadtgebiet Iphofen als „allgemein ländlicher Raum“ eingestuft. Gemäß dem LEP Bayern in seiner gültigen Fassung vom September 2013 dürfen Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte nur in zentralen Orten ausgewiesen werden. Die Flächenausweisung hat an städtebaulich integrierten Standorten zu erfolgen. Im Regionalplan wird die Stadt Iphofen als „Grundzentrum“ bewertet. Hinweis: aus dem LEP
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Gem. § 2 der Verordnung über das LEP 2013 vom 22. August 2013 werden die bestehenden Kleinzentren, Unterzentren und Siedlungsschwerpunkte bis zur Anpassung der Regionalpläne als Zentrale Orte der Grundversorgung einem Grundzentrum gleichgestellt.



Die Kleinzentren sollen in ihren zentralörtlichen Versorgungsaufgaben gestärkt werden. Der Regionalplan der Region Würzburg (2) weist Iphofen als Grundzentrum aus. Iphofen ist damit ein zentraler Ort. Der im Regionalplan festgelegte Nahbereich der Stadt Iphofen umfasst zusätzlich die Gemeinden Mainbernheim, Markt Einersheim, Rödelsee und Markt Willanzheim. Die Stadt hat einen Versorgungsauftrag für rund 11.300 Einwohner des Nahbereiches. Ansiedlungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe sind im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels je nach Betriebsform mit maximal 1.300 bis 1.600 m² Verkaufsfläche landesplanerisch zulässig Der Planstandort ist als städtebauliche Randlage bzw. teilintegrierter Standort zu bezeichnen. Er schließt nördlich unmittelbar an die durch Wohnbebauung genutzten Flurstücke 3786 und 3786/7 an. Zudem verfügt der Standort über einen nennenswerten fußläufigen Einzugsbereich in Form der südlich der Altstadt gelegenen Wohngebiete. Die Altstadt selbst ist rund 500 Meter vom Planstandort entfernt. Eine Ausweisung von Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte ist in der kleinteiligen und historischen Altstadt von Iphofen nicht möglich und im Hinblick auf das historische Ortsbild nicht erwünscht. Ein Einzelhandelsstandort an der Birklinger Straße, unmittelbar südlich angrenzend an die Altstadt, konnte aufgrund fehlender Erweiterungsmöglichkeiten und einer schwierigen Erschließungssituation nicht gehalten werden. Mit dem Standort „An der B8“ konnte ein Standort entwickelt werden, der über die B8 und die Bahnhofstraße gut erschlossen ist, aber dennoch altstadtnah liegt. Die dort ansässigen Einzelhandelsunternehmen der Nahversorgung erfüllen eine wichtige Nahversorgungsfunktion für die Stadt Iphofen und ihren Nahbereich. Die Ausweisung des SO Einzelhandel -Gebietes bietet eine Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten und ermöglicht in geringem Maße die Schaffung von Arbeitsplätzen. Außerdem stärkt es die Attraktivität als Wohnstandort.
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Landschaftsplan Für die Stadt Iphofen wurde im Zuge der 4. Änderung des Flächennutzungsplans ein Landschaftsplan aufgestellt. Der Landschaftsplan vom 05. 05. 2006 wurde am 12. 06. 2006 rechtswirksam gültig.
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Das Bundesnaturschutzgesetz sieht für die Bauleitplanung und für Verfahren zu Innenbereichssatzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vor, wenn auf Grund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. In welcher Weise die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung anzuwenden ist, beurteilt sich nach den Vorschriften des BauGB. Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsregelung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bau leitplanverfahren in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigen. Nach der gesetzlichen Definition im Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe solche Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchtigungen sind zu unterlassen. Dabei ist zu prüfen, ob das Planungsziel mit einem geringeren Eingriff in Natur und Landschaft – quantitativ, qualitativ oder an anderen Standorten im Plangebiet – erreicht werden kann; das gemeindliche Planungsziel als solches kann durch das Vermeidungsgebot nicht in Frage gestellt werden. Die Gemeinden sind nach § 1a Abs. 2 BauGB gehalten, Möglichkeiten der Vermeidung zu ermitteln und in die Abwägung einzustellen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Der Ausgleich zielt auf eine Kompensation des Eingriffs, im Wesentlichen durch eine ökologische Aufwertung. Durch die 2. Änderung des Bebauungsplans wird die als Mischgebiet festgesetzte und bereits baulich realisierte, jedoch derzeit leerstehende Teilfläche im Westen in ein Sondergebiet (SO1) geändert. Somit entsteht kein weiterer Eingriff in den Naturhaushalt. Die für die Umsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplan erforderlichen Maßnahmen wurden bereits durchgeführt und in das Ökokonto der Stadt Iphofen eingestellt.
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Der Grünordnungsplan durchläuft die Genehmigungsphasen des Bebauungs planes als integrierte Planung. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem integrierten Grünordnungs plan erhalten die grünordnerischen Festsetzungen verbindliche Rechtskraft. Die Begründung zum Grünordnungsplan ist verbindlicher Bestandteil des Bebauungsplanes.
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Lage und Charakteristik des Plangebiets Das Plangebiet liegt am südlichen Rand der Siedlungsflächen Iphofens an der Bundesstraße B8. Auf den Flächen des Plangebiets befindet sich bereits Einzelhandelsbetriebe mit entsprechenden Gebäuden und Verkehrs flächen. Bei der zu ändernden Teilfläche handelt es um eine Fläche mit einer leer stehenden Einzelhandelsimmobilie. Das nahezu ebene Gelände des Plangebiets liegt im Süden durch die Bundesstraße B8 begrenzt. An der nördlichen Grenze schließen Mischgebietsflächen und im Osten eine Sondergebietsfläche Einzelhandel und Gewerbeflächen an. Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über die Anbindung an die Staatsstraße 2240 „Bahnhofstraße“. Das gesamte Plangebiet ist bereits erschlossen. Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet im Sinne des § 11 BauNVO für großflächige Einzelhandelsbetriebe / Einkaufszentren vorgesehen.



Für das Vorhaben ergibt sich folgende Flächenbilanzierung: Fläche in ha Verkehrsfläche SO 1 -Fläche (Neu) SO 2 -Fläche (Bestand) Öffentliche Grünflächen Private Grünflächen



gesamt



0,2505 0,7310 1,2050 0,2000 0,2430



2,6295
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Eingriffsregelung in der Bauleitplanung Der Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung liegt der Leitfaden der Arbeitsgruppe beim Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen mit Stand September 1999 bzw. erweiterte Auflage mit Stand Januar 2003 zugrunde. Gemäß § 1 a Abs. 3 Satz 4 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Die Überplanung bereits vorhandenen Baurechts nach §§ 30, 34 BauGB (ohne Zulassung weiterer Versiegelung) führt damit zu keiner Ausgleichspflicht.



4.3.1



Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft Das Plangebiet liegt im Naturraum 137 A Steigerwaldvorland. Zwischen dem Maintal und dem Steigerwald erstreckt es sich als flachwellige Lettenkeuperebene, die teilweise mit Sand oder Löss überdeckt ist. Auf den fruchtbaren Lössböden wird intensiver Ackerbau, auf den sandigen Böden überwiegend Feldgemüsebau betrieben. Durch die intensive Landnutzung sind große Teile des Naturraums arm an gliedernden Strukturen. Das gesamte Plangebiet ist bereits bebaut und großteils versiegelt. Für das Plangebiet ergibt sich hinsichtlich der Lebensraumtypen folgende Flächenverteilung:



Lebensraum Straße Gebäude Öffentliche Grunflächen Verkehrsflächen Private Grünflächen/Anpflanzungen Gesamtfläche



ca. Eingriffsfläche in ha 0,25 0,46 0,26 1,42 0,24 2,63



Hinsichtlich des Vorkommens von besonders oder streng geschützten Arten auf den Flächen des Plangebiets liegen keine Einträge in den einschlägigen Unterlagen (z.B. Artenschutzkartierung, Biotopkartierung, Arten- und Biotop schutzprogramm) vor.
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Das Vorkommen der Zauneidechse ist im Plangebiet bzw. im Umfeld des Plangebiets z.B. im Bereich der Gärten oder an Wegrändern nicht auszuschließen. Gemäß den vorliegenden Unterlagen ist kein Vorkommen bekannt. Die Inanspruchnahme des Plangebiets ist für die bestehende oder potenzielle Populationen nicht erheblich, da die überplanten Fläche mit Verkehrsflächen und Gebäuden nicht als Habitat angesehen werden kann und in der Umgebung ausreichend geeignete Habitate vorhanden sind. Deshalb kann mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können. Bei Durchführung der Baumaßnahmen während der Aufzuchtzeiten ist der Eingriffsbereich vor Baubeginn auf aktuelle Vorkommen zu überprüfen. Der entsprechende Nachweis ist zu erbringen. Aufgrund des Fehlens von geeigneten Habitatstrukturen sowie infolge der Lage neben der Bundesstraße B8 und die bereits vorhandenen Gewerbenutzung mit entsprechenden Vorbelastungen und Störungen ist das Vorkommen von geschützten Vogelarten sehr unwahrscheinlich. Die Inanspruchnahme des Plangebiets ist für bestehende oder potenzielle Populationen nicht erheblich, da in der Umgebung ausreichend geeignete Habitate vorhanden sind. Deshalb kann mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können.



4.3.2



Erfassung der Auswirkungen des Eingriffs und Weiterentwicklung der Planung im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt und Landschaftsbild Beachtung des Vermeidungsgebotes Gemäß BNatSchG sind vermeidbare Eingriffe mit Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchtigen können, zu unterlassen. Die Gemeinden sind nach § 1a Abs. 2 BauGB gehalten, Möglichkeiten der Vermeidung zu ermitteln. Mit der vorliegenden Planung möchte die Stadt Iphofen einen städtebaulichen Missstand in Form eines Leerstandes beseitigen und eine bereits versiegelte und
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durch Einzelhandel vorgeprägte Fläche einer adäquaten Nachfolgenutzung zuführen Somit wurde das Vermeidungsgebot beachtet, dass keine gemäß Art. 13d BayNatSchG geschützte Flächen in Anspruch genommen werden. Kartierte Flächen der amtlichen Biotopkartierung werden ebenfalls nicht beeinträchtigt. Hinsichtlich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung bestehen im Plangebiet Vorbelastungen durch die bereits bestehende gewerbliche Nutzung und Straßen (B8).



4.3.3



Ermittlung des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen Wie bereits oben dargelegt, wird kein neuer Bedarf verursacht. Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans im Jahr 2011 wurde die benötigte Fläche mit dem Umfang von 0,3720 ha vom Ökokonto der Stadt Iphofen abgebucht. Bei der Fläche des Ökokontos Fl.Nr.1225/2 (Katasterfläche: 2,2899 ha), Gemarkung Hellmitzheim handelt es sich um die Entwicklung eines standortgerechten Laubwaldes und die Entwicklung einer Hutung mit Einzelbäumen.
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Grünordnerische Maßnahmen Ziel der grünordnerischen Festsetzungen ist eine möglichst gute Einbindung des Plangebiets in das Stadt- und Landschaftsbild. Der hohen Flexibilität bzgl. Pflanzungen innerhalb der Baugrenzen stehen die umfassenden Festsetzungen zu den öffentlichen Grünflächen und der 10m breiten Ortsrandeingrünung auf privaten Grundstücken gegenüber.



Grünordnerische Maßnahmen auf öffentlichen Grünflächen Die öffentlichen Grünflächen des Bebauungsplans B8 dient der städtebauliche Gliederung. Die bereits hergestellte bis zu 20m breite Obstwiese mit Retentionsmulde fungiert als Grüngliederung und Zäsur zum bestehenden Mischgebiet im Norden. Auf den öffentlichen Grünflächen ist die Retentionsmulde zur Vermeidung von Hochwasser zu erhalten. Die Anlage der Mulde ist naturnah zu erhalten und zu pflegen (variable Böschungs- und Ufergestaltung, wechselnde Grabenbreiten und -höhen usw.). Es können sich struktur- und artenreiche Lebensräume entwickeln, die zu einer Bereicherung der Artenvielfalt im Plangebiet und in dessen Umfeld beitragen können. Bestand: bereits hergestellte Obstwiese Maßnahme: Erhalt der Obstwiese; ggf. Ersatzpflanzung von Obstbäumen; extensive Nutzung, Instandhalten der strukturreichen Retentionsmulde. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB wird folgende Pflanzbindung festgesetzt: -



Erhalt, Pflege und ggf. Neupflanzung von 10 Obstbäumen (z.B. Apfel, Birne, Zwetschge, Nussbaum); Mindestqualität: H. 3xv. m.Db. 10-12. Pflanzabstand Obstbäume: ca. 8 m. Abstand zu Nachbargrundstücken: mindestens 6,0 m. Ansaat der Flächen mit standortgerechten Saatgutmischungen
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Die Pflege der Grünflächen sollte durch extensive Grünlandnutzung (z.B. Wiesennutzung mit dem Schnittzeitpunkt ab 16. Juni) erfolgen. Extensive Nutzung des Unterwuchses ohne Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln; Düngung der Baumscheiben gemäß Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde.



Grünordnerische Maßnahmen auf privaten Grundstücksflächen Die Einbindung des Plangebiets in das Stadt- und Landschaftsbild wird durch den 10m breiten privaten Grünstreifen sichergestellt. Die vorhandene Gehölzstruktur an der B8 ist zu erhalten und ggf. nachzupflanzen. Bei Nachpflanzungen ist auf ein Mindestabstand von 10m zum Fahrbahnrand der Bundesstraße B8 zu achten. Aufgrund der exponierten Ortsrandlage ist bei den Verkehrs- und Parkflächen auf ein wertiges und durchgrüntes Erscheinungsbild zu achten. Die Parkflächen werden mit Baumpflanzungen integriert. Für die durch die 2. Änderung neu geregelte Teilfläche im Westen werden die Standorte von mindestens 7 Bäumen im Rahmen des Bauantragsverfahren in einem Freiflächengestaltungsplan nachgewiesen. Auf den privaten Grünflächen ist eine Randeingrünung (Grünstreifen) durch Gehölzpflanzungen durchzuführen:  Verwendung von standortgerechten Gehölzen auf privaten Grünflächen Unter folgenden Gehölzarten besteht u.a. Auswahl: Acer campestre, Feldahorn Carpinus betulus, Hainbuche Cornus mas, Kornelkirsche Cornus sanguinea, Hartriegel Corylus avellana, Haselnuss Crataegus monogyna, Weißdorn Cydonia oblonga, Quitte Ligustrum vulgare, Liguster Malus domestica, Apfel Prunus padus, Traubenkirsche Rosa canina, Hundsrose Sorbus aucuparia, Vogelbeere Obstbaum-Hochstämme (Apfel, Birne, Zwetschge)
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Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a wird folgende Pflanzbindung festgesetzt: 



Baumpflanzung ohne Standortvorgabe Je 100 m² neu versiegelter Baufläche wird die Pflanzung eines LaubbaumHochstammes (Mindestqualität H. 3xv. 14-16) festgesetzt (ohne Standortvorgabe)







Anlage von Stellplätzen und Wegen, die nicht von schweren LKW befahren werden, in wasserdurchlässigen Bauweise herzustellen Die Stellplätze und Wege, die nicht von schweren LKW befahren werden, sind in versickerungsfähiger Bauweise anzulegen, z.B. Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Decke u.ä.



Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25b wird folgende Pflanzbindung festgesetzt: 



Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen Die vorhandenen Pflanzflächen entlang der B8 im Bereich des bestehenden Einzelhandelsbetriebes sind zu erhalten. Bei Nachpflanzungen ist auf ein Mindestabstand von 10m zum Fahrbahnrand der Bundesstraße B8 zu achten.
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Fremdleitungen Im Änderungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans B8 sind bereits Verund Entsorgungsleitungen der Stadt Iphofen zur Erschließung des Grundstücks Fl.Nr. 3788/1 und 3788 verlegt. Die bereits vorhandene Erschließung der Grundstücke „ 3788/1 und 3788 erfolgt direkt über die Staatsstraße 2240 „Bahnhofstraße“.



6.



Erschließung Aufgrund der vorherigen, gewerblichen Nutzung ist das Gebiet bereits erschlossen.



6.1



Straßen und Wege Die Anbindung des Plangebiets erfolgt ausschließlich über die Staatsstraße 2240 „Bahnhofstraße“. Ein Anschluss einzelner Grundstücke an die Bundesstraße B 8 ist nicht vorgesehen. Die Zufahrt erfolgt über einen Seitenarm der Bahnhofstraße. Die Fahrbahnfläche ist für den Begegnungsfall Lkw – Lkw ausgelegt. Durch die Anordnung der Grundstücke wird außerdem einseitig ein Fußweg mitgeführt. Die Gesamtbreite der Erschließungsfläche beträgt 10,00 m. Der vorhandene Feldweg Flur-Nr. 3778 bleibt erhalten. Eine Anbindung an die Außenbereiche erfolgt über die vorhandenen Straßen und Wege, ein eigenständiges Fußwegenetz ist nicht geplant.



6.2



Kanalisation Die Stadt Iphofen betreibt eine eigene Kläranlage, an die das Plangebiet bereits angeschlossen ist. Das Plangebiet wird aus hydraulischen Gründen im Trennsystem entwässert. Die Schmutzwasserkanalisation wird an die Kanalisation der Stadt Iphofen in der Bahnhofstraße angeschlossen.
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Im Rahmen der textlichen Festsetzungen wurde festgelegt, dass in den Park platzbereichen Zwischenspeicher für das anfallende Oberflächenwasser zu er richten sind. Die Notüberläufe sowie die Entleerungen sind an die Regenwasser kanalisation des Gebietes anzuschließen. Zur Entlastung der Kanalisation werden das Regenwasser der Erschließungs straße sowie die Anschlussleitungen aus den Grundstücken zuerst in einem Regenrückhaltebecken zwischengespeichert. Eine Nutzung des Oberflächenwassers der Dachflächen für die Bewässerung von Grünanlagen oder für eine Brauchwasserzisterne ist erwünscht, soll aber nicht zwingend vorgeschrieben werden. Der Anschluss des Regenwasserkanals des Baugebietes erfolgt an das Vorflutersystem der Stadt Iphofen.



6.3



Wasserversorgung Die Stadt Iphofen wird über die Fernwasserversorgung Franken (FWF) versorgt, an die das Plangebiet bereits angeschlossen ist. Die Ortsnetzleitung verläuft im Randbereich des Plangebiets. Der erforderliche Grundschtuz zur Löschwassersicherheut wurde bei der Planung der Wasserleitung berücksichtigt. Die Planung erfolgt nach DVGW-Regelwerk sowie nach den gültigen DIN-Vor schriften.



6.4



Stromversorgung und Straßenbeleuchtung Sowohl die Versorgung des Plangebiets mit elektrischem Strom als auch die Ausstattung mit den erforderlichen Einrichtungen zur öffentlichen Straßenbeleuchtung wurde im Auftrag der Stadt Iphofen durch das zuständige Energieversorgungsunternehmen geplant und errichtet.
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Gasversorgung Planung und Bau der gemeindlichen Gasversorgung liegen im Zuständigkeits bereich der Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen.



6.6



Fernmeldeanlagen Planung und Bau der gesamten Fernmeldeanlagen liegen im Zuständigkeitsbereich der Deutschen Telekom AG, NL Bayreuth, BBN 25 Würzburg, Schürerstraße 9a, 97080 Würzburg.



6.7



Abfallentsorgung Die Entsorgung der entstehenden Haus- und Sonderabfälle wird durch die Satzung des Landkreises Kitzingen geregelt.
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Geplante bauliche Nutzung Das Plangebiet liegt am Ortsrand der Stadt Iphofen und bildet einen Lückenschluss zwischen einem Mischgebiet im Norden und einem Gewerbegebiet sowie Sondergebiet im Osten. Mit der Beseitigung eines Leerstandes in einer prominenten Ortseingangs situation wird ein wichtiger Beitrag zum Erhalt des Ortsbildes geleistet. Das nicht mehr marktkonforme Bestandsgebäude weicht einem modernen Ersatzbau. Die Bündelung großflächiger Einzelhandelsbetriebe an einem einzigen Standort leistet zudem einen Beitrag gegen die Zersiedlung und wirkt sich dadurch positiv auf das Ortsbild aus. Mit der Änderung des Bebauungsplanes SO Einzelhandel „An der B8“ möchte die Stadt Iphofen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO schaffen. Gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO sind großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können, außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig. Aus diesem Grund soll die westliche Teilfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Sondergebiet (SO1) ausgewiesen werden. Das bestehende Sondergebiet SO2 wird nicht geändert. Um vom Einzelhandel geprägten Gebiet städtebauliche Fehlentwicklung entgegenzuwirken, werden Spiel- und Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Die Stadt Iphofen verfolgt seit beinahe 40 Jahren das Ziel einer nachhaltigen Pflege und Entwicklung des Ortsbildes und der Stadtsilhouette. Zur besseren Nutzung des Grundstückes 3788/1 und zur Sicherung der Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden die Abstandsflächen an der östlichen Grundstücksgrenze abweichend zum Art. 6 BayBO auf 0,25H, mind. 3m reduziert. An allen übrigen bleibt die Abstandsflächenregelung durch Art. 6 BayBO erhalten. Die Sondergebiete SO1 Einzelhandel und SO2 Einzelhandel sind in ihrem städtebaulichen Erscheinungsbild eine Gewerbegebiet ähnlich. In einem Gewerbegebiet ist die Reduzierung auf 0,25H zulässig. Die Belichtung und Belüftung werden durch die Reduzierung nicht beeinträchtigt.
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Die folgende Darstellung stellt die geplante Ansiedlung eines Einzelhandelbetriebs mit den dazugehörigen Außenanalgen dar.



Abbildung 2: geplante Ansiedlung - ohne Maßstab



7.1



Art



§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 2,63 ha. Innerhalb des Geltungsbereiches werden als bauliche Nutzung zwei Sondergebiete SO 1 Einzelhandel und SO 2Einzelhandel gem. § 11 BauNVO festgesetzt. Im neuen SO1 Einzelhandel ist ein Lebensmittelmarkt mit einer maximalen Verkaufsfläche von 1.500 qm zulässig Im bestehenden SO 2Einzelhandel sind 1.800m² Verkaufsfläche zulässig.
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Maß



§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 (1,2) und 4 BauNVO Festgesetzt ist eine Grundflächenzahl von 0,8 und eine zulässige Geschoss flächenzahl (GFZ) von 2,0. Zugelassen ist eine geschlossene Bebauung.



7.3



Vollgeschosse



§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 (3) und 4 BauNVO Zugelassen sind 2 Vollgeschosse. Die maximale zulässige Traufhöhe ab Oberkante der nächstgelegenen Erschließungsstraße beträgt 9,0 m.



7.4



Abstandsflächen



§ 9 Abs. 2a Nr. 1 BauGB i.V.m. Art. 6 BayBO Abweichend von Art. 6 Abs. 5 Sätze 1 und 2 BayBO sowie Art. 6 Abs. 6 BayBO wird für die östliche Grundstücksgrenze der Fl.Nr. 3788/1 vorgesehen, dass die Tiefe der Abstandsfläche 0,25 H, mindestens 3m beträgt. Für die weiteren anfallenden Abstandsflächen gilt der Art. 6 Abs. 5 Sätze 1 und 2 BayBO sowie Art. 6 Abs. 6 BayBO.
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Bebauung



§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 91 BayBO 8.1



Dachform und Dachneigung der Hauptgebäude Aufgrund der Lage am Ortseingang hat die Gestaltung der Dachflächen eine erhebliche Auswirkung auf das Ortsbild. Für betriebliche Gebäude sind Flachdächer oder Shed- und Satteldächer mit einer Dachneigung von 15° - 30° zugelassen. Selbständige Büro- und Verwaltungsgebäude sind mit geneigten Dachformen, Neigung 20° - 35°, auszuführen. Die Dacheindeckung ist ausschließlich in den Farbtönen rot – rotbraun – braun sowie grau bis schwarz zu gestalten. Glänzende Dacheindeckungen sind nicht zugelassen. Bei den Sattel- und Zeltdächern wird der First mittig ausgeführt, um eine gestalterische Ruhe und die Fortsetzung des vorhandenen Erscheinungsbildes zu gewährleisten. Beide Dachflächen bleiben deshalb in ihrer Neigung gleich. Die Dachflächen von Flachdächern werden als extensive Dachbegrünung als Sedum-Gras-Schicht ausgeführt. Durch die Begrünung der Dachflächen wird der Wasserrückhalt optimiert, das Klein-Klima durch Filtern von Schadstoffen verbessert und ein neuer Lebensraum für Pflanzen und Tiere geschaffen. Bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen und Solaranlagen sind aufgrund der exponierten Lage am Ortsrand die Modulflächen in Rechteckform einheitlich flächig in der Dachfläche anzuordnen und nicht durch Fenster, Kamine usw. zu unterbrechen.



8.2



Fassaden Aufgrund der Lage am Ortseingang hat die Gestaltung der Fassade eine erhebliche Auswirkung auf das Ortsbild. Die Gestaltung des Marktes sieht einen kompakten Hauptkörper mit umlaufender Traufe vor. Nebenfunktionen ordnen sich in Höhe und Gestaltung diesem Bild unter.
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Die Fassadengestaltung wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens in Hinblick auf die gestalterischen Leitlinien mit der Stadt Iphofen abgestimmt. Für die Fassadengestaltung ist keine Farbpalette vorgegeben. Es sind jedoch durch die Wahl der Materialien gestalterisch anspruchsvolle Fassadengestaltungen auszuführen. Einzusetzen sind einfache Materialien wie Holzverschalungen, Glasbereiche, Naturstein und leichte Metallkonstruktionen.



8.3



Höheneinstellung Die Höheneinstellung wird geregelt, um ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild der beiden Sondergebiete am Ortseingang zu erreichen. Festgesetzt wird ein maximal zulässiges Maß (TH) von 9,0 m über Geländeoberkante der nächstgelegenen Erschließungsstraße.



8.4



Überbaubare Fläche Die Gebäude und baulichen Anlagen sind ausschließlich innerhalb der Baugrenzen zu errichten. Dabei ist eine Bebauung innerhalb der Baubeschränkungszone, jedoch außerhalb der Bauverbotszone der Bundesstraße B 8 ausdrücklich gestattet. In dem als Grünfläche ausgewiesenen Bereich sind bauliche Anlagen unzulässig.
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Werbeanlagen Aufgrund der Lage am Ortseingang hat die Gestaltung der Werbeflächen eine erhebliche Auswirkung auf das Ortsbild. Die Höhe der Werbeanlagen bezieht sich auf die bereits vorhandenen Werbepylonen der benachbarten Märkte. Werbeanlagen sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig, sie dürfen die Gesamthöhe von 8,50m nicht überschreiten und an der Fassade ihre Oberkante nicht überschreiten. Werbeanlagen auf Dächern sind unzulässig. Für Werbeanlagen sind vom Betreiber anhand von Detailplänen gesondert die Zustimmung der staatlichen Bauverwaltung und der Stadt Iphofen einzuholen. Aus städtebaulichen Gründen wird für das Planungsgebiet darüber hinaus festgesetzt, dass Anlagen der Fremdwerbung im Sondergebiet nicht zulässig sind.
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9. Größe des Baugebietes Zeichnerisch ergeben sich folgende statistische Daten: Bruttobaufläche: = Gesamtfläche des Geltungsbereiches ./. Öffentliche Verkehrsfläche ./. Öffentliche Ausgleichsflächen innerhalb des Plangebiets Nettobaufläche: davon SO 1 -Nettobaufläche (Neu) SO 2 -Nettobaufläche (Bestand) Von der Nettobaufläche lagemäßig festgesetzte Grünfläche



ca. ca.



2,63 ha 0,25 ha



= =



100,0 % 9,5 %



ca. ca. ca. ca.



0,20 2,18 0,88 1,30



= =



7,6 % 82,9 %



ca.



0,24 ha



ha ha ha ha
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10.Immissionen Das Plangebiet wird unmittelbar von der Bundesstraße B 8 und der Staatsstraße 2240 begrenzt. Da im Sondergebiet Einzelhandel Anforderungen hinsichtlich spezieller Ruhebedürfnisse nicht vorhanden sind (keine Wohnfunktion), ist mit Beeinträchtigungen infolge von Lärmimmissionen nicht zu rechnen. In der Stellungnahme zum rechtskräftigen Bebauungsplan der DB Service Immobilien ist um Aufnahme folgenden Hinweises gebeten worden: „Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbesondere sind Immissionen wie Erschütterung, Lärm, Funkenflug elektromagnetische Beeinflussungen und dergleichen, die von Bahnanlagen und dem gewöhnlichem Bahnbetrieb ausgehen entschädigungslos hinzunehmen. Ebenso sind Abwehrmaßnahme nach § 1004 in Verbindung mit § 904 BGB sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetzt (BImSchG), die durch den gewöhnlichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst werden könnten, ausgeschlossen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Immissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauwerbern auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen (Schallschutz) vorzusehen bzw. vorzunehmen.“



Desweiteren ist darauf zu achten, dass der Verkehr auf der Bundesstraße B 8 nicht durch Beleuchtungsanlagen geblendet wird.
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Zur Info werden im Folgenden die Hinweise des Staatlichen Bauamtes, SG Straßenbau zum Thema Emissionen/Straßenverkehrslärm wiedergegeben: „Auf die von der Bundesstraße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Der Straßenbaulastträge kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Einwirkung von Spritzwasser, Oberflächenwasser und Tausalz entstehen. Sollten vorgeschriebene Lärmschutzgrenzwerte gegenüber der Bundesstraße einzuhalten sein, muss dies durch entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung gewährleistet sein. Lärmschutzmaßnahmen werden hier nicht vom Straßenbaulastträger übernommen (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV).“



Nach der Straßenverkehrszählung 2010 betrugen die DTV-Werte (DTV = durch schnittl. tägl. Verkehrsmenge aller Tage des Jahres), in Kfz/24 h Personenverkehr Güterverkehr Motorisierter Gesamtverkehr



5.479 1.142 6.621
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11.Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) Das Plangebiet ist weitestgehend durch gewerbliche Flächen versiegelt. Der exakte Umfang der Pflanzmaßnahmen im Baugebiet (integrierter grün ordnerische Begleitplan) ist dem Plan (Teil A) bzw. dem Punkt 5 dieser Begründung zu entnehmen. Des Weiteren gilt jedoch: Bis auf die notwendigen Zufahrten, Zugänge sowie Fahr- und Stellplatzflächen sind die Flächen mit Rasenflächen, Bäumen und Sträuchern etc. gärtnerisch zu gestalten. In den privaten Grünfläche sind die im Grünordnungsplan vorgegebenen Pflanzungen zwingend auszuführen. Höhenunterschiede, die sich aufgrund der Topographie bei der Straßenplanung ergeben, werden durch Böschungen ausgeglichen. Diese werden auf das zwingend notwendige Maß begrenzt.



Aufgestellt:



Vorhabensträger:



20. November 2017



Dipl.-Ing. Franz Ullrich Architekt und Stadtplaner plan&werk Schillerplatz 10 96047 Bamberg
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Stadt Iphofen AWS 

Stadt Iphofen. Bekanntmachung. Am Montag, 05.03.2018 findet um 19:00 Uhr eine Sitzung des Stadtrates Iphofen im Sitzungssaal des Rathauses Iphofen statt. Tagesordnung: Ã–ffentliche Sitzung. 1 Genehmigung der Niederschrift der Ã¶ffentlichen Sitzung de










 


[image: alt]





Stadt Iphofen AWS 

19.03.2018 - 4 Bauantrag zur Umnutzung Scheunengebäude mit Anbau von Funktionsflächen, Fl.Nr. 269/9 u. 267/3, Ludwigstraße 9, Gemarkung Iphofen, Christian Jung und Nicole Stelzer, ... 7 Vollzug Gestaltungssatzung;. Errichtung einer Photovoltaikanlage
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Stadt Iphofen AWS 

vor 5 Tagen - 2 Bauantrag zum Abbruch von 2 WohnhÃ¤usern mit Schuppen, Neubau eines. Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage, Fl.Nr. 1021, 1022, Am Kirchbach 2 u. 4,. Gemarkung Hellmitzheim, Elisa und Sebastian Schneider, Hellmitzheim. 3 Bauvoranfrage
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STADT IPHOFEN Beitrags - AWS 

dem GrundstÃ¼ck mit Haupt- oder Nebenwohnung gemeldete Person 30 mÂ³ pro Jahr. MaÃŸgebend fÃ¼r die Berechnung der MindestgebÃ¼hr sind die VerhÃ¤ltnisse zu Beginn ei- nes jeden Abrechnungsjahres. Â§ 10 a. GebÃ¼hrenzuschlÃ¤ge. (1) FÃ¼r Weinbau- und Wei
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Stadt Iphofen 

12.06.2017 - 10 Unterstützung der gemeinnützigen Aktion "Die Round Tabel Würzburg Ernte + Helfer". 11 ISEK - Bürgerbeteiligung - Information. 12 Antrag ...
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Stadt Iphofen 

Am Montag, 08.05.2017 findet um 19:00 Uhr eine Sitzung des Stadtrates Iphofen im Sitzungssaal des Rathauses Iphofen statt. Tagesordnung: Ã–ffentliche ...
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Stadt Iphofen 

16.07.2018 - B) Ã–ffentliche Sitzung. 4 Bauantrag zur GelÃ¤ndeauffÃ¼llung auf TeilflÃ¤chen der GrundstÃ¼cke Fl.Nrn. 5753 u. ... 7 Anfragen. Stadt Iphofen. Mend.
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Stadt Iphofen 

Stadt Iphofen. Bekanntmachung. Am Montag, 03.07.2017 findet um 19:30 Uhr eine Sitzung des Stadtrates Iphofen im Sitzungssaal des Rathauses Iphofen statt.
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Stadt Iphofen 

06.03.2017 - Stadt Iphofen. Bekanntmachung. Am Montag, 03.04.2017 findet um 19:00 Uhr eine Sitzung des Stadtrates Iphofen im Sitzungssaal des ...
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Stadt Iphofen 

11.03.2019 - Ã„nderung der Verordnung nach Â§ 14 Ladenschlussgesetz (LadSchlG). 12 Anfragen anschlieÃŸend nichtÃ¶ffentliche Sitzung. Stadt Iphofen. Mend.










 


[image: alt]





Stadt Iphofen 

10.09.2018 - Die Landschaft um Iphofen ist geprÃ¤gt von Landwirtschaft, Weinbau und .... Zum Winzerfest fÃ¤hrt ein Shuttle aus den Stadtteilen Ã¼ber Markt ...
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Stadt Iphofen 

FlÃ¤chen, Erfordernisse und MaÃŸnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. Â§5 Abs.2 (10) BauGB.
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Stadt Iphofen 

22.05.2017 - Gemarkung Iphofen, Felix Servatius, Birklingen. 9 Vollzug der Gestaltungssatzung;. Einbau von Kunststofffenster ohne Unterteilung, Fl.Nr. 51, ...
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Stadt Iphofen 

vor 2 Tagen - 6 Antrag auf Änderung der Darstellung im Flächennutzungsplan für das Grundstück Fl.Nr. 4207, Am Landthurm 1, Gemarkung Iphofen.
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Stadt Iphofen 

10.09.2018 - Errichtung eines Tierheimes und einer Vogelauffangstation, Fl.Nr. 3918, Gemarkung. Iphofen. 12 Ã„nderung des FlÃ¤chennutzungsplanes;.
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Stadt Iphofen 

05.11.2018 - Schwanberg. 12.1 RÃ¼cknahme Vorkaufsrecht RÃ¶delsee - Information. 12.2 Neueinteilung der Jagdreviere. 12.3 Information zur BNE-Station.
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Stadt Iphofen 

07.05.2018 - 9 Neubau eines Kreisverkehrs Kreuzung B 8 / KT 19 und Errichtung eines zentralen. Omnibusbahnhofes am Bahnhof Iphofen. 10 Bildung fÃ¼r ...
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Stadt Iphofen 

17.07.2017 - 6.1 Einbau einer KÃ¼che. 6.2 WandoberflÃ¤che SanitÃ¤rbereich. 7. AbfrÃ¤sen der Betonwasserrinnen in den Weinbergen Lage "Julius-Echter-Berg".
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Stadt Iphofen 

23.04.2018 - 5 Bauvoranfragen zum Neubau Wohnanlage (2 x 6 Wohneinheiten und 2 x 5 Wohn- einheiten) MÃ¼hlenweg 9, 97346 Iphofen, Fl.Nrn. 709/4 und ...
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Stadt Iphofen 

08.05.2017 - Abwägung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gem. § 4 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 BauGB;. Billigungs- und ...
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Stadt Iphofen 

15.11.2018 - 3 Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses, Fl.Nr. 200, ... zum Neubau eines Wohnhauses mit Carport, Fl.Nr. 644/7, Am HohlbÃ¼gelsteig.
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Stadt Iphofen 

Am Montag, 12.09.2016 findet um 19:00 Uhr eine Sitzung des Stadtrates Iphofen im Sitzungssaal des Rathauses Iphofen statt. Tagesordnung: Ã–ffentliche ...
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Stadt Iphofen 

Bekanntmachung. Am Montag, 01.04.2019 findet um 18:00 Uhr eine Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Iphofen im Sitzungssaal des Rathauses.
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Stadt Iphofen 

Stadt Iphofen. Bekanntmachung. Am Montag, 12.12.2016 findet um 19:00 Uhr eine Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Iphofen im Sitzungssaal des ...
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